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Nachhaltigkeitsstandards
OTT GROUP

Allgemeines

1.1 Diese Nachhaltigkeitsstandards formulieren die An-
forderungen an Lieferanten (=gleichlautend Zulieferer 
Auftragnehmer, Geschäftspartner, Dienstleister etc.) der 
OTT Group, die sie bei ihren geschäftlichen Transaktio-
nen mit der OTT Group (Leistungsanbahnung bis Auftrag-
sausführung), und im geschäftlichen Umgang mit ihren 
eigenen Mitarbeitenden, Lieferanten und anderen Interes-
sengruppen einzuhalten haben. 

1.2 Die in diesen Nachhaltigkeitsstandards formulierten 
Anforderungen gelten gegenüber Unternehmen, juris-
tischen Personen des öffentlichen Rechts und öffent-
lich-rechtlichen Institutionen mit Sondervermögen (§ 
310 Abs. 1 Bürgerliches Gesetzbuch, BGB) und anderen 
Geschäftspartnern, die an der Erbringung von Liefer- und 
Dienstleistungen für die OTT Group beteiligt sind. 

1.3 Der Lieferant stellt sicher, dass die in dem Nachhal-
tigkeitsstandards festgelegten menschrechtsbezogenen, 
umweltbezogenen und sonstigen (Mindest-)Anforderun-
gen und Pflichten, einschließlich der Regelungen in Ziff. 
5, entlang seiner Lieferkette angemessen adressiert wer-
den. Er verpflichtet seine Zulieferer dabei durch geeigne-
te vertragliche Regelungen zur Einhaltung des Nachhal-
tigkeitsstandards und zur vertraglichen Weitergabe der 
Vorgaben in der Lieferkette. Der Lieferant händigt dem 
Zulieferer spätestens bei Vertragsschluss eine Kopie des 
Nachhaltigkeitsstandards aus. 

1.4 Der Lieferant, der im Rahmen des Vertragsverhält-
nisses mit der OTT Group tätig ist, hat die nationalen 
Gesetze und Verordnungen einzuhalten. Sollten sich die 
nationalen Gesetze und Verordnungen der relevanten 
Länder widersprechen, so rangieren gesetzliche Nor-
men vor untergesetzlichen Normen. Im Falle sich wider-
sprechenden Rechts auf gleicher Stufe resultiert kein 
Vertragsbruch aus der Einhaltung einer der Normen und 

dem daraus resultierenden Verstoß gegen eine andere. 
Der Lieferant verpflichtet sich, durch sorgfältige Aus-
wahl seiner unmittelbaren und mittelbaren Lieferanten 
und deren zumutbarer Überwachung darauf hinzuwir-
ken, dass auch durch diese im Zusammenhang mit dem 
Vertragsverhältnis mit der OTT Group keine Rechtsver-
stöße begangen werden. 

1.5 Insbesondere verpflichtet sich der Lieferant zur Ein-
haltung folgender Gesetze und Verordnungen: 

Einhaltung von Gesetzen  
und Verordnungen 

2.1 Der Lieferant stellt sicher, dass geeignete Maß-
nahmen zur Korruptionsprävention sowie zur Verhin-
derung von Beschleunigungszahlungen im Ausland 
und Zuwendungen an Interessengruppen getroffen 
werden. 

2.2 Der Lieferant verpflichtet sich das Mindestlohn-
gesetz einzuhalten. 

2.3 Der Lieferant verpflichtet sich zur Wahrung und Ach-
tung der Menschenrechte, wie sie im Global Compact 
der Vereinten Nationen, der Internationalen Menschen-
rechtscharta, der Erklärung der Internationalen Arbeits-
organisation über die grundlegenden Prinzipien und 
Rechte bei der Arbeit vom 18. Juni 1998, den Leitprin-
zipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Men-
schenrechte vom 16. Juni 2011 und dem Lieferketten-
sorgfaltspflichtengesetz vom 01. Januar 2023 („LkSG“) 
und den in der Anlage zum LkSG erwähnten Überein-
kommen festgelegt sind. 
Der Lieferant verpflichtet sich, die nachfolgend genann-
ten menschenrechtsbezogenen Vorgaben einzuhalten 
und aktiv das Risiko eines Verstoßes gegen eines der 
folgenden Verbote durch Handlungen und Unterlassun-
gen entlang seiner Lieferkette zu minimieren.
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Menschen- und Arbeitsrechte 

(1) Verbot der Beschäftigung eines Kindes unter dem 
Alter, mit dem nach dem Recht des Beschäftigungsortes 
die Schulpflicht endet, wobei das Beschäftigungsalter 15 
Jahre nicht unterschreiten darf. 

(2) Verbot der schlimmsten Formen der Kinderarbeit 
für Kinder unter 18 Jahren (z. B. alle Formen der Sklave-
rei oder alle sklavereiähnlichen Praktiken, Kinderhandel, 
Schuldknechtschaft und Leibeigenschaft sowie Zwangs- 
oder Pflichtarbeit, Vermitteln oder Anbieten eines Kindes 
zur Prostitution, gesundheitsschädliche Arbeiten) 

(3) Verbot der Beschäftigung von Personen in Zwangs-
arbeit 

(4) Verbot aller Formen der Sklaverei, sklavenähnlicher 
Praktiken, Leibeigenschaft oder anderer Formen von Herr-
schaftsausübung oder Unterdrückung im Umfeld der Ar-
beitsstätte, etwa durch extreme wirtschaftliche oder se-
xuelle Ausbeutung und Erniedrigungen. 

(5) Verbot der Missachtung der nach dem Recht des Be-
schäftigungsortes geltenden Pflichten des Arbeitsschut-
zes, wenn hierdurch die Gefahr von Unfällen bei der Arbeit 
oder arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren entstehen. 

(6) Verbot der Ungleichbehandlung in Beschäftigung, 
etwa aufgrund von nationaler und ethnischer Abstam-
mung, sozialer Herkunft, Gesundheitsstatus, Behinde-
rung, sexueller Orientierung, Alter, Geschlecht, politischer 
Meinung, Religion oder Weltanschauung, sofern diese 
nicht in den Erfordernissen der Beschäftigung begründet 
ist. Eine Ungleichbehandlung umfasst insbesondere die 
Zahlung ungleichen Entgelts für gleichwertige Arbeit. 

(8) Verbot des Vorenthaltens eines angemessenen 
Lohns; der angemessene Lohn ist mindestens der nach 
dem anwendbaren Recht festgelegte Mindestlohn und 
bemisst sich ansonsten nach dem Recht des Beschäfti-
gungsortes. 

(9) Verbot der Herbeiführung einer schädlichen Boden-
veränderung, Gewässerverunreinigung, Luftverunreini-
gung, schädlichen Lärmemission oder eines übermäßi-
gen Wasserverbrauchs. 

(10) Verbot der widerrechtlichen Zwangsräumung und das 
Verbot des widerrechtlichen Entzugs von Land, von Wäldern 
und Gewässern bei dem Erwerb, der Bebauung oder ander-
weitigen Nutzung von Land, Wäldern und Gewässern, deren 
Nutzung die Lebensgrundlage einer Person sichert. 

(11) Verbot der Beauftragung oder Nutzung privater oder 
öffentlicher Sicherheitskräfte zum Schutz des unternehme-
rischen Projekts, wenn aufgrund mangelnder Unterweisung 
oder Kontrolle seitens des Unternehmens bei dem Einsatz 
der Sicherheitskräfte z. B. Leib oder Leben verletzt werden. 

Umwelt- und Klimaschutz 

(1) Verbot der Herstellung von mit Quecksilber versetzten 
Produkten 

(2) Verbot der Produktion und Verwendung von Chemika-
lien nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a und Anlage A des 
Stockholmer Übereinkommens vom 23. Mai 2001 über 
persistente organische Schadstoffe. 

(3) Verbot der nicht umweltgerechten Handhabung, 
Sammlung, Lagerung und Entsorgung von Abfällen. 

(4) Verbot der Ausfuhr gefährlicher Abfälle im Sinne des 
Artikel 1 Absatz 1 und anderer Abfälle im Sinne des Artikel 
1 Absatz 2 des Basler Übereinkommens über die Kontrolle 
der grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Ab-
fälle und ihrer Entsorgung. 

(5) Der Lieferant schult seine Mitarbeitenden dahinge-
hend, dass die Einhaltung der Umweltstandards verpflich-
tend ist. Außerdem soll der Lieferant klare Regelungen und 
Rahmenbedingungen schaffen, um den Schutz der Um-
welt systematisch zu gewährleisten. 

Nachhaltigkeitsstandards  für Lieferanten der OTT Group

3

4



www.ott-group.com Seite 3 

Die OTT Group ist berechtigt, die vom Lieferanten etablierten Prozesse zu  

menschenrechtlichen und ökologischen Sorgfaltspflichten, einschließlich 

der von ihm ergriffenen Sorgfaltsmaßnahmen im Zusammenhang mit 

Menschenrechten und Umweltstandards, sowie die fristgemäße Umsetzung 

eines Präventionsprogramms oder Abhilfemaßnahmenplans zu kontrollieren, 

auditieren oder durch einen von der OTT Group beauftragten Dritten kontrollieren 

oder auditieren zu lassen. 
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